
Anlage 1 
(zu den Nummern 2.1.1 und 6) 

Erstmalige Belehrung über die 

„Verhütung und Bekämpfung von Korruption in der Landesverwaltung 
Mecklenburg-Vorpommern“ (Korruptionsbekämpfungsrichtlinie – KorRL M-V) 

bei Aufnahme der Beschäftigung 
Ich, Frau/Herr:
bin heute über den Inhalt der Verwaltungsvorschrift der Landesregierung zur Verhütung und 
Bekämpfung von Korruption in der Landesverwaltung Mecklenburg-Vorpommern 
(Korruptionsbekämpfungsrichtlinie – KorRL M-V) vom 10. Mai 2022 – II 150 – 0207-2000-2022/003 
– belehrt worden.

Insbesondere wurde ich über den Unrechtsgehalt der Korruption und ihre dienst- oder arbeits- und 
strafrechtlichen Folgen belehrt. Ich bin ausdrücklich auf das Verbot der Annahme von 
Belohnungen, Geschenken oder sonstigen Vorteilen sowie auf den Anti-Korruptions-
Verhaltenskodex für die Beschäftigten in der Landesverwaltung Mecklenburg-Vorpommern (Anlage 
2 der KorRL M-V) hingewiesen worden. 
Mir ist bekannt, dass ein Verstoß gegen diese Vorschrift bei Beamtinnen und Beamten ein 
Dienstvergehen darstellen kann (§ 47 BeamtStG) und ich mich strafrechtlich der Vorteilsannahme 
und bei Verletzung meiner Dienstpflichten wegen Bestechlichkeit schuldig machen kann (§§ 331, 
332 StGB). Mir ist ebenfalls bekannt, dass bereits der Versuch strafbar ist. 

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass neben der Verhängung einer Freiheits- oder Geldstrafe 
weitere Rechtsfolgen gesetzlich vorgesehen sind: 
Bei einer Verurteilung wegen Vorteilsannahme zu einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr 
oder wegen Bestechlichkeit zu einer Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten endet das 
Beamtenverhältnis kraft Gesetzes mit der Rechtskraft des Urteils (§ 24 Absatz 1 BeamtStG). 
Wegen einer vor Beendigung des Beamtenverhältnisses begangenen Tat gehen mit der 
Rechtskraft der Entscheidung die Rechte als Ruhestandsbeamtin oder als Ruhestandsbeamter 
verloren (§ 59 BeamtVG). Gleichzeitig mit dem strafrechtlichen Ermittlungsverfahren wird in der 
Regel ein förmliches Disziplinarverfahren durchgeführt, bei dem neben dem Ergebnis der 
strafrechtlichen Ermittlung weitere Disziplinarmaßnahmen bis zur Entfernung aus dem Dienst, bei 
Ruhestandsbeamtinnen oder Ruhestandsbeamten bis zur Aberkennung des Ruhegehalts, 
getroffen werden können. Darüber hinaus haftet die Beamtin oder der Beamte für den durch ihre 
oder seine rechtswidrige vorsätzliche oder grob fahrlässige Tat entstandenen Schaden (§ 48 
BeamtStG). 

Für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gilt das Verbot der Annahme von Belohnungen, 
Geschenken oder sonstigen Vorteilen in Bezug auf ihre dienstlichen Tätigkeiten gleichermaßen (§ 
3 Absatz 3 TV-L). Die Verletzung dieser Pflichten kann einen wichtigen Grund zur fristlosen 
Kündigung des Beschäftigungsverhältnisses darstellen. Im Sinne des Strafrechts sind 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Beamtinnen und Beamten gleichgestellt. Wenn Sie für die 
Dienstausübung Vorteile annehmen, fordern oder sich versprechen lassen, können Sie sich der 
Vorteilsannahme und bei Verletzung ihrer Dienstpflichten wegen Bestechlichkeit schuldig machen 
(§§ 331, 332 StGB). 
Disziplinar- und arbeitsrechtliche Verfahren werden in Fällen von Korruption, auch unterhalb der 
Strafbarkeitsschwelle, mit Nachdruck und unter besonderer Beachtung des 
Beschleunigungsgebots betrieben.  



Relevante strafrechtliche Korruptionsdelikte nach dem StGB sind insbesondere: 

- § 299 StGB  Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen Verkehr 

- § 299a StGB Bestechlichkeit im Gesundheitswesen 

- § 331 StGB Vorteilsannahme 

- § 332 StGB Bestechlichkeit 

- § 333 StGB Vorteilsgewährung 

- § 334 StGB Bestechung 

- § 336 StGB Unterlassen der Diensthandlung 

Diese Delikte werden oft von weiteren Straftaten begleitet, von denen zum Beispiel folgende 
Tatbestände relevant sind: 

-  § 204 StGB Verwertung fremder Geheimnisse 

-  § 246 StGB Unterschlagung 

- § 258a StGB Strafvereitelung im Amt 

- § 263 StGB Betrug 

-  § 264 StGB Subventionsbetrug 

-  § 266 StGB Untreue 

-  § 267 StGB Urkundenfälschung 

- § 298 StGB Wettbewerbsbeschränkende Absprachen bei Ausschreibungen 

-  § 339 StGB Rechtsbeugung 

-  § 348 StGB Falschbeurkundung im Amt 

-  § 353b StGB Verletzung des Dienstgeheimnisses und einer besonderen 

Geheimhaltungspflicht 

-  § 357 StGB Verleitung eines Untergebenen zu einer Straftat 

Ein Abdruck der Korruptionsbekämpfungsrichtlinie einschließlich des Anti-Korruptions-
Verhaltenskodex für die Beschäftigten in der Landesverwaltung Mecklenburg-Vorpommern ist mir 
ausgehändigt worden. 
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